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Das Urteil aus 1972 ist im Übrigen ein BGH Urteil und betrifft damit strafrechtlich die gesamte
BRD. Es ist das Urteil, was ich in meinem ersten Statement erwähnt hatte, ich hatte es im
Moment nur nicht vorliegen.
Korrektur: Es ist ein zivilgerichtliches Urteil und betrifft den Schadensersatzanspruch
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